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Nr. 12 Freitag, 8. Dezember 2006 17. Jahrgang

Amtsblatt der Stadt Lauscha

Den Einwohnern und Gästen der Stadt Lauscha 
mit dem Ortsteil Ernstthal 

sowie den auswärtigen Lesern unseres Amtsblattes 
wünsche ich 

eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit, 
erholsame Weihnachtsfeiertage 

und einen guten Rutsch in das neue Jahr.

Ihr Bürgermeister
Norbert Zitzmann
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AMTLICHER TEIL

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Lauscha

wieder neigt sich ein ereignisreiches Jahr seinem Ende zu. Mit
Recht kann man sagen, dass 2007 für Lauscha ein Jahr der Ver-
änderung gewesen ist. 

Gleich nach dem schneereichen Winter begannen umfang-
reiche Baumaßnahmen das Leben in der Stadt zu bestimmen.
Während an der Wiesleinsmühle und im Oberland über Jahre
bestehende Baustellen endlich beendet werden konnten, wurde
am Hüttenplatz unter komplizierten Bedingungen mit der
längst überfälligen Sanierung das Lauschabaches begonnen. 

Nicht immer war der Baufortschritt plan- und wunschgemäß.
Durch den Fleiß der am Bau Beteiligten sowie die Rücksicht-
nahme und das Verständnis der Anwohner konnte sich vieles
zum Guten wenden. Auch wenn wir im nächsten Jahr noch ein-
mal mit einer Vollsperrung im Bereich der Straße des Friedens
leben müssen, kann man schon jetzt erkennen, wie sich das
Stadtbild zum Positiven verändert.

Die Bürgermeisterwahl brachte auch Veränderungen mit sich.
Nach einigen Turbulenzen bei der Auswahl des geeigneten
Kandidaten durfte ich am 1. Juli 2006 in das Rathaus einziehen.
Damit verbunden war die Übernahme der Amtsgeschäfte sowie
einiger schwerer Hypotheken. 

An vielen Stellen sind Umkehr und Neubeginn notwendig.
Schmerzliche Einschnitte und der berühmte Griff in das Port-
monee der Bürger sind dabei oft unvermeidlich. Aber auch eine
deutliche Sprache, wenn es um Ziele, Mittel und Kritik geht,

sowie der Zusammenhalt unter den Lauschaer Bürgerinnen und
Bürgern sind wichtige Vorraussetzungen für den Erfolg.

Dieses Erfolges bedürfen wir, wenn Lauscha wieder seinen
angestammten Platz in der Region einnehmen will. Wir sind gut
beraten, zuerst im eigenen Hause für Klarheit und Ordnung zu
sorgen. Erst dann können wir auf Mithilfe und Unterstützung
von außen bei der Lösung unserer vielfältigen Probleme hoffen
und bauen.

Mit der Städtekooperation Lauscha/Neuhaus am Rennweg und
der Zusammenarbeit mit Steinach beim Ordnungswesen sind
bereits erste Schritte in diese Richtung getan.

Das Verständnis und das Engagement der Bevölkerung bilden
das Rückgrat einer positiven Entwicklung der Stadt Lauscha.
Dazu möchte ich Sie und mich für das Jahr 2007 ermuntern. 

Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Lauscha
sowie der Region eine gesegnete Weihnachtszeit, viel Glück
und Gesundheit im Jahr 2007 und uns allen ein gutes Gelingen.

Norbert Zitzmann
Bürgermeister

Die 1.Nachtragshaushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2006 sowie
die rechtsaufsichtliche Genehmigung liegen in der Zeit

vom 11. Dezember 2006

bis 15. Dezember 2006

während der üblichen Dienststunden in der Kämmerei der Stadt-
verwaltung öffentlich aus.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Inhaltsverzeichnis:

1. Amtlicher Teil
1.1 Amtliche Bekanntmachung der Stadt Lauscha
1.2 Amtliche Bekanntmachungen anderer Körperschaften

2. Nichtamtlicher Teil
2.1 Informationen  der Stadtverwaltung

3. Öffentlicher Teil

Die nächste Ausgabe der 

Lauschaer Zeitung
erscheint am 12. Januar 2007.

Redaktionsschluss ist der 3. Januar 2007.
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Vorankündigung zur Änderung der Gebührensatzung zur
Wasserbenutzungssatzung (GS-WBS) vom 3. November 2005

Die Stadt Lauscha beabsichtigt, zum 1. Januar 2007 die
Gebührensatzung zur Wasserbenutzungssatzung vom 3. Novem-
ber 2005 wie folgt zu ändern;

In § 4 Verbrauchsgebühren wird geändert:

1. In Absatz 3 wird die Angabe „2,5052“ ersetzt durch „2,80“

2. In Absatz 4 wird die Angabe „2,5052“ ersetzt durch „2,80“

Lauscha, den ...

gez. Zitzmann -Siegel-
Bürgerrneister

Vorankündigung zur Änderung der Beitrags- und
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS)

Die Stadt Lauscha beabsichtigt, zum 1. Januar 2007 die Beitrags-
und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BG-EWS) vom
10. Dezember 2001 zu ändern und folgende Änderungssatzung zu
erlassen:

3. Satzung der Stadt Lauscha 
zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) vom ...

Aufgrund der §§ 2, 7, 7b, 12 und 14 des Thüringer Kommunal-
abgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. September 2000, zuletzt geändert durch Gesetz
vom 17. Dezember 2004, erlässt die Stadt Lauscha folgende Sat-
zung:

Artikel 1
Änderungen

1. § 12 Gebührenerhebung wird wie folgt geändert:

Nach „ .... von anschließbaren Grundstücken” wird eingefügt:

„Grundgebühren nach §13a,“

2. § 13 Einleitungsgebühren wird wie folgt geändert:

Im Absatz 2 wird unter Buchstabe a) der Betrag von
„2,93 Euro/m3” ersetzt durch „4,48 Euro/m3” und unter Buch-
stabe b) der Betrag von „1,68 Euro/m3” ersetzt durch „3,39
Euro/m3” .

3. Nach § 12 wird ein neuer § 13 a eingefügt:

„§ 13a Grundgebühr

(1) Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss (Qn) der
verwendeten Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf
einem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Was-
seranschlüsse, so wird die Grundgebühr nach der Summe
des Nenndurchflusses der einzelnen Wasserzähler berech-
net. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der
Nenndurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die Wasser-
entnahme messen zu können.

(2) Die Grundgebühr beträgt:

a) bei Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurch-
fluss

bis   2,5 m3/h 10,00 Euro/Monat,
bis   6,0 m3/h 24,00 Euro/Monat,
bis 10,0 m3/h 40,00 Euro/Monat

b) bei Verwendung von Großwasserzählern mit Nenn-
durchfluss

bis 15,0 m3/h (DN 50) 60,00 Euro/Monat,
bis 60,0 m3/h (DN 100) 240,00 Euro/Monat.“

4. § 14 Beseitigungsgebühr wird in Absatz 2 Buchstabe a) die
Angabe „30,30 Euro/m3“ geändert in „30,00 Euro/m3“.

5. § 16 Entstehen der Gebührenschuld wird wie folgt geändert:

Es wird ein neuer Absatz 4 angefügt:

„Die Grundgebührenschuld für anschließbare Grundstücke
entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der
betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. Die Stadt
teilt dem Gebührenschuldner diesen Tag schriftlich mit. Im
Übrigen entsteht die Grundgebührenschuld mit dem Beginn
eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der monatli-
chen Grundgebührenschuld neu.”

6. § 18 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung wird wie folgt
geändert:

In Absatz 1, Satz 1 wird nach „Die...” eingefügt: „Grund-
gebühr,”

Artikel 2
In-Kraft-Treten

(1) Die Satzung tritt am 1. Januar 2007 in Kraft.

(2) Die Satzung tritt bis zur Übernahme der Zuständigkeit für den
Ortsteil Ernstthal nur für das Stadtgebiet Lauscha ohne Ortsteil
Emstthal in Kraft.

Lauscha, den ...

gez. Zitzmann -Siegel-
Bürgermeister

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss hat in
seiner Sitzung am 27. November 2006 im öffent-
lichen Sitzungsteil folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 4/2150/06
Sonderausstellung Museum für Glaskunst im Jahr 2007

1. Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss der Stadt Lauscha
befürwortet die Durchführung der in der Anlage 1 aufgeführ-
ten Sonderausstellungen für das Jahr 2007 und empfiehlt dem
Stadtrat  die  Beschlussfassung vorbehaltlich der Finanzierbar-
keit. Der Eigenmittelanteil der Stadt Lauscha soll 9.400 Euro
nicht übersteigen.

2. Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss der Stadt Lauscha
befürwortet den als Anlage 2 beigefügten Antrag auf Projekt-
förderung für die Ausstellung mit Begleitbuch „Albrecht Grei-
ner-Mai“ und empfiehlt dem Stadtrat die Beschlussfassung
vorbehaltlich der Finanzierung und Mittelbereitstellung.
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Mitteilung des Ordnungsamtes

Wie in jedem Jahr möchten wir zu Beginn der Wintermonate auf
die Pflichten der Hauseigentümer und der Anlieger von Straßen
und Plätzen hinweisen.

Der Räum- und Streupflicht laut Straßenreinigungssatzung
kommen die meisten Anlieger bereits seit Jahren in vorbildlicher
Weise nach. Bei durchgeführten Kontrollen mussten wir jedoch
auch mehrfach Verstöße feststellen. In den Fällen wurden dann
Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet.

Als weiteren wichtigen Punkt möchten wir auf das Freihalten von
Einrichtungen für öffentliche Zwecke aufmerksam machen. Dies
betrifft zum Beispiel Schieber, Armaturen, Revisions- und Kanal-
schächte und ähnliche Einrichtungen für die Wasserver- und
Abwasserentsorgung, Löschwasserentnahmestellen, Schalt-
schränke, Transformations- und Reglerstationen sowie Einrich-
tungen wie Vermessungspunkte, Schilder für Straßenbezeich-
nungen, Hinweisschilder auf Gas-, Wasser-, Fernwärme-, Post-
und Stromleitungen sowie Entwässerungsanlagen. Insbesondere
ist es verboten, Hydranten für die Löschwasserentnahme zu ver-
decken.

Als Gefahrenschwerpunkt waren auch in den vergangenen Jahren
die Schneeüberhänge und Eiszapfen an Gebäuden zu sehen. Die
dadurch entstehenden Gefahren müssen unverzüglich durch die
Eigentümer oder andere Berechtigte beseitigt werden. Ein
Absperren von Bürgersteigen als Gefahrenabwehr ist nicht zuläs-
sig und wird auch in diesem Jahr kontrolliert und wenn notwendig
geahndet.

Bei erheblichen Witterungsbedingungen werden auch in diesem
Winter wieder kurzfristig Veränderungen der Verkehrsführung
(Einbahnstraßenregelungen) in den entsprechenden Straßen vor-
genommen.

Abschließend möchten wir alle Verkehrsteilnehmer um einen
sorgsamen Umgang miteinander bitten. Der Winterdienst kann
nur gut und reibungslos durchgeführt werden, wenn die Straßen
nicht durch unvernünftige Fahrzeugführer zugeparkt werden. Und
Fußgänger sind auf gefahrenfreie Bürgersteige angewiesen.

Nur eine gute Zusammenarbeit lässt uns die teilweise sehr schwie-
rigen winterlichen Bedingungen gefahrlos überstehen.

NICHTAMTLICHER TEIL

Mitteilung der Friedhofsverwaltung

Auf der Grundlage der Friedhofssatzung der Stadt Lauscha vom
5. Juli 2006, § 7 Abs. 1 und 2, Öffnungszeiten, weisen wir darauf
hin, dass die Friedhöfe der Stadt Lauscha (unterer, mittlerer, obe-
rer Friedhofsteil der Stadt Lauscha und Friedhof OT Ernstthal) in
den Wintermonaten

vom 1. Dezember 2006 

bis 31. März 2007

geschlossen sind und somit nicht geräumt werden. 

Ein Betreten der Friedhöfe geschieht auf eigene Verantwortung.
Die Stadt übernimmt keine Haftung.

Lauscha, 22. November 2006
ENDE AMTLICHER TEIL

Beschluss-Nr. 4/2155/06
Vergabe einer Hausnummer 

Der Haupt-, Finanz- und Werksausschuss beschließt die Vergabe
folgender Hausnummer:

Bruno-Leipold-Straße 2a

Beschluss-Nr. 4/2149/06
Widerspruch gegen den Gebührenbescheid für die Straßen-
oberflächenentwässerung für das Jahr 2006

Der Haupt-, Finanz- und Werksausschuss der Stadt Lauscha berät
über den Widerspruch gegen den Gebührenbescheid für die
Straßenoberflächenentwässerung für das Jahr 2006 und empfiehlt
dem Stadtrat dessen Zustimmung. 

Beschluss-Nr. 4/2161/06
Quartalsberichterstattung III. Quartal 2006

Der Haupt-, Finanz- und Werksausschuss nimmt die Bericht-
erstattung zum 30.09.2006 zustimmend zur Kenntnis.

Beschluss-Nr. 4/2163/06
Überplanmäßige Ausgaben der HHST 67000.51000 – 
Unterhaltung/Reparatur Straßenbeleuchtung

Der Haupt-, Finanz- und Werksausschuss beschließt die überplan-
mäßige Ausgabe der HHST 67000.5100 – Unterhaltung/Repara-
tur Straßenbeleuchtung in Höhe von 10.000,00 Euro.

Beschluss-Nr. 4/2162/06
1. Lesung Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2007

1. Der Haupt-, Finanz- und Werksausschuss berät über den Haus-
haltsentwurf 2007 und gibt dem Stadtrat die Empfehlung zur
Zustimmung.

2. Der Haupt-, Finanz- und Werksausschuss gibt seine Empfeh-
lung zur Beschlussfassung für den Finanzplan und das dazu-
gehörige Investitionsprogramm

Beschluss-Nr. 4/2164/06
Überplanmäßige Ausgaben der HHST 61000.655000 – 
Beratungsleistungen Mittelzentrum Neuhaus-Lauscha

Der Haupt-, Finanz- und Werksausschuss empfiehlt dem Stadtrat
die Beschlussfassung über die Bereitstellung von Mitteln in Höhe
von 4000,00 Euro für die Erarbeitung eines regionalen Maßnah-
mekonzeptes für die Städtekooperation Neuhaus-Lauscha durch
die Wirtschafts-Fördergesellschaft Ostthüringen mbH.

Beschluss-Nr. 4/2165/06
Abrechnung Zuwendung für das Jahr 2005 an den Fremden-
verkehrs- und Gewerbeverein Lauscha e.V.

Der Haupt-, Finanz- und Werksausschuss der Stadt Lauscha emp-
fiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung: Der Stadtrat der
Stadt Lauscha erkennt die Abrechnung der verwendeten Mittel im
Jahr 2005 an und gibt sein Einverständnis, dass die verbleibenden 
Mittel ausgezahlt werden.
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Informationen zum Bereitschaftsdienst
Wasserwerk Lauscha

Außerhalb der Dienstzeiten ist der Bereitschaftsdienst des
Wasserwerkes Lauscha unter der Ruf-Nr. 0172 / 7 99 01 25 zu
erreichen.

Während der Dienstzeiten erreichen Sie das Wasserwerk
Lauscha unter der Ruf-Nr. 2 06 51 oder 2 90 16.

Mitteilung des Wasserwerkes

Bereits in der letzten Ausgabe der „Lauschaer Zeitung“ hat das
Wasserwerk Lauscha die Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Lauscha darüber informiert, dass beginnend ab 1. Januar 2007
eine Anpassung der Gebühren für die Trinkwasserversorgung und
die Abwasserentsorgung vorgesehen ist.

Zu diesem einschneidenden und die Abnehmer deutlich belasten-
den Schritt ist die Stadt Lauscha gezwungen, weil die Wirtschaft-
lichkeit des Wasserwerkes unter den bisherigen Bedingungen
nicht gegeben ist.

Trotzdem besteht das Ziel der Stadt Lauscha nicht in erster Linie
darin, die Wirtschaftlichkeit durch Gebührenerhöhungen her-
zustellen, sondern die Betriebsführung des Wasserwerkes kosten-
günstiger zu gestalten. Dazu wird die Zusammenarbeit mit den
benachbarten Wasser- und Abwasserzweckverbänden ZWA
Sonneberg und Rennsteigwasser angestrebt. 

Mit der Übertragung der Betriebsführung für die neu errichtete
Kläranlage Lauscha an die Wasserwerke im Landkreis Sonneberg
sowie Gesprächen über die weitere Zusammenarbeit wurden
bereits erste Schritte getan.

Eine wirtschaftliche Betriebsführung des Wasserwerkes Lauscha
kann jedoch nur gelingen, wenn eine langfristige Lösung um-
gesetzt wird. Dazu wurde durch den Bürgermeister im Zusam-
menwirken mit der Kommunalaufsicht beim Landratsamt Sonne-
berg und dem Landesverwaltungsamt Weimar Gespräche mit dem
Thüringer Innenministerium geführt.

Im Ergebnis dieser Gespräche wurde festgestellt, dass aus heu-
tiger Sicht ein Beitritt zu einem benachbarten Zweckverband das
Mittel der Wahl ist. Ein solcher Beitritt kann jedoch nur erfolgen,
wenn durch den Einsatz von Fördermitteln des Freistaates dem
aufnehmenden Zweckverband kein wirtschaftlicher Nachteil aus
dem Beitritt der Stadt Lauscha entsteht.  

Dazu soll im Januar 2007 ein vom Freistaat Thüringen zu fördern-
des Gutachten Klarheit bringen.

Unabhängig davon erfordert die wirtschaftliche Situation des
Wasserwerkes Lauscha dringend, ab dem 1. Januar 2007 die Ent-
gelte zu erhöhen. Für den Fall, dass es gelingt, künftig wirtschaft-
lichere Strukturen zu errichten, werden sich dann gegebenenfalls
die Gebühren wieder verändern.

Die Gründe für die nunmehr zu ergreifenden Maßnahmen liegen
in der Vergangenheit. Seit seiner Gründung 1993 hat das Wasser-
werk Lauscha bis zum 31. Dezember 2005 bereits Verluste in
Höhe von 1.240.000,00 Euro erwirtschaftet. 

Umfangreiche Investitionen wurden über Kredite finanziert, so
dass zum 31. Dezember 2005 das Eigenkapital lediglich 2,4 % des
Gesamtkapitals betrug. Die kurzfristig verfügbaren Mittel reich-
ten nicht aus, die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu bedienen.

Allein im Jahr 2005 wurde ein Jahresverlust in Höhe von
107.000,00 Euro erwirtschaftet, wobei im Jahr 2004 ein Jahres-
verlust in Höhe von 141.000,00 Euro entstand.

In der Zeit von 1998 bis 2005 hat die Stadt Lauscha bereits
719.000,00 Euro Verlustausgleich an das Wasserwerk Lauscha
ausgezahlt. Der verbleibende Verlustvortrag in Höhe von
521.000,00 Euro ist nun zum Teil durch die Gebührenzahler aus-
zugleichen.

Aufgrund der Haushaltssituation der Stadt Lauscha ist es weder
sachgerecht noch rechtlich zulässig, die Trinkwasserversorgung
und Abwasserentsorgung aus dem Haushalt der Stadt weiter zu
subventionieren. 

Deshalb müssen dringend zum 1. Januar 2007 kostendeckende
Trinkwasser- und Abwassergebühren eingeführt werden.

Für die Zukunft kann diese Entwicklung nach heutigem Erkennt-
nisstand nur durch den Einsatz von Fördermitteln des Freistaates
Thüringen im Rahmen des Beitrittes zu einem Zweckverband ver-
mieden bzw. abgemildert werden. 

Anzumerken ist dabei, dass sich an der technischen Situation der
Trinkwasserversorgung in der Stadt Lauscha zunächst wahr-
scheinlich nichts ändert. Die technischen Anlagen zur Versorgung
mit Trinkwasser sind in den letzten Jahren ausgebaut worden und
haben nach wie vor Bestand. Es gibt dazu auch bei Veränderungen
der rechtlichen Zugehörigkeit der Wasserversorgung keine tech-
nische Alternative.

Zitzmann
Bürgermeister

Sprechzeiten der Stadtverwaltung Lauscha

Montag 08.30 Uhr - 12.00 Uhr

Dienstag Vormittag geschlossen! 13.00 Uhr - 16.00 Uhr

Mittwoch geschlossen

Donnerstag 08.30 Uhr - 12.00 Uhr 13.00 Uhr - 18.00 Uhr

Freitag 08.30 Uhr - 12.00 Uhr

Terminvereinbarungen außerhalb der Sprechzeiten sind selbstver-
ständlich möglich.

Dankeschön an Dachdeckerfirma Höhn

Die Stadt Lauscha bedankt sich recht herzlich bei der Dach-
deckerfirma Höhn für die großzüge Spende in Höhe von
400,00 Euro, welche anlässlich der Ehrung von Herrn Amadeus
Höhn für dessen Erfolg beim Bundeswettbewerb der Handwerker-
jugend im Stadtrat überreicht wurde.

Wohnung ab 01.01.2007 zu vermieten

Stadtmitte, 83 qm, 290,50 Euro Kaltmiete. Interessenten
melden sich bitte in der Stadtverwaltung Lauscha, Haupt-
amt, Bahnhofstr. 12, 036702/2900.
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02.01. Willi Petzold zum 72. Geburtstag
02.01. Anita Kuschminder zum 67. Geburtstag
03.01. Lotte Geyer zum 78. Geburtstag
03.01. Herbert Köhler-Thees zum 76. Geburtstag
04.01. Dieter Pfahler zum 65. Geburtstag
06.01. Marta Sorge zum 80. Geburtstag
06.01. Friedrich Zitzmann zum 65. Geburtstag
07.01. Rudolf Greiner-Petter zum 83. Geburtstag
07.01. Ursula Hildebrandt zum 70. Geburtstag
07.01. Rudolf Zitzmann zum 68. Geburtstag
07.01. Käte Purrotat zum 65. Geburtstag
08.01. Erna Andrae zum 71. Geburtstag
08.01. Edeltraud Scheler zum 70. Geburtstag
09.01. Rudi Müller-Schmied zum 83. Geburtstag
09.01. Paula Kirchner zum 81. Geburtstag
09.01. Marliese Greiner-Mai zum 65. Geburtstag
10.01. Brunhilde Zetzmann zum 71. Geburtstag
10.01. Waltraud Toews zum 70. Geburtstag
11.01. Rudi Kirchner zum 82. Geburtstag
11.01. Heidi Zitzmann zum 82. Geburtstag
11.01. Lothar Möller zum 81. Geburtstag
11.01. Hermann Neubauer zum 77. Geburtstag
11.01. Christa Escherich zum 74. Geburtstag
11.01. Emmeline Steiner zum 73. Geburtstag
12.01. Willy Schönheit zum 83. Geburtstag
12.01. Charlotte Greiner-Lange zum 83. Geburtstag
12.01. Rudi Wenzel zum 81. Geburtstag
13.01. Walter Geyer zum 76. Geburtstag
14.01. Walter Pilz zum 93. Geburtstag
14.01. Werner Musche zum 68. Geburtstag

Wir gratulieren den Bürgern des Ortsteiles Ernstthal:

11.12. Detlef Buchner zum 70. Geburtstag
12.12. Margarete Müller zum 82. Geburtstag
12.12. Günther Hoppe zum 72. Geburtstag
14.12. Wilhelm Six zum 82. Geburtstag
14.12. Traude Luthardt zum 79. Geburtstag
14.12. Diethelm Hellbach zum 73. Geburtstag
17.12. Werner Bäz-Dölle zum 69. Geburtstag
18.12. Hubert Jenrich zum 65. Geburtstag
20.12. Marie Heinz zum 67. Geburtstag
28.12. Reiner Heinz zum 68. Geburtstag
29.12. Heinz Weschenfelder zum 78. Geburtstag
30.12. Hubert Hoch zum 67. Geburtstag
01.01. Günter Eberhardt zum 70. Geburtstag
02.01. Gertrud Ens zum 83. Geburtstag
03.01. Albert Queck zum 66. Geburtstag
04.01. Elfriede Griebel zum 77. Geburtstag
05.01. Elfriede Müller zum 79. Geburtstag
06.01. Grete Queck zum 65. Geburtstag
07.01. Otto Meier zum 85. Geburtstag
10.01. Susanne Steiner zum 77. Geburtstag
10.01. Lieselotte Müller zum 67. Geburtstag
12.01. Leni Volk zum 81. Geburtstag

Wir gratulieren den Bürgern der Stadt Lauscha:

11.12. Charlotte Leipold-Büttner zum 76. Geburtstag
11.12. Lieselotte Jagnow zum 73. Geburtstag
11.12. Günter Greiner-Lar zum 67. Geburtstag
12.12. Brigitte Matthäi zum 66. Geburtstag
13.12. Irma Müller-Blech zum 87. Geburtstag
13.12. Eva Jonas zum 87. Geburtstag
13.12. Gerhard Kirchner zum 69. Geburtstag
13.12. Horst Schellhammer zum 69. Geburtstag
13.12. Dorothea Knauer zum 66. Geburtstag
14.12. Hans Eichhorn-Sens zum 75. Geburtstag
14.12. Hanna Köhler zum 67. Geburtstag
15.12. Hella Griebel zum 82. Geburtstag
15.12. Gerhard Fuchs zum 70. Geburtstag
16.12. Irmgard Patschka zum 82. Geburtstag
16.12. Ella Greiner-Adam zum 80. Geburtstag
16.12. Walter Heinz zum 73. Geburtstag
16.12. Christa Köhler-Schwarzer-Michel zum 71. Geburtstag
16.12. Werner Zittier zum 66. Geburtstag
17.12. Lotte Griebel zum 80. Geburtstag
18.12. Grete Sesselmann zum 80. Geburtstag
18.12. Lieselotte Zetzmann zum 75. Geburtstag
18.12. Günter Müller-Schmoß zum 74. Geburtstag
19.12. Marianne Weschenfelder zum 81. Geburtstag
20.12. Ursula Enders zum 77. Geburtstag
20.12. Christa Kluge zum 76. Geburtstag
21.12. Gertrud Hermann zum 80. Geburtstag
21.12. Elisabeth Bäz zum 73. Geburtstag
21.12. Günter Sorge zum 72. Geburtstag
22.12. Anton Möller zum 74. Geburtstag
22.12. Manfred Schädel zum 70. Geburtstag
22.12. Hans Fölsche zum 68. Geburtstag
22.12. Edgar Sieder zum 67. Geburtstag
23.12. Ludwig Müller-Uri zum 85. Geburtstag
23.12. Christa Eckstein zum 72. Geburtstag
23.12. Friedrich Hopf zum 72. Geburtstag
25.12. Kurt Geyer zum 79. Geburtstag
25.12. Lutz Langhammer zum 67. Geburtstag
26.12. Rudolf Naß zum 73. Geburtstag
26.12. Ursula Zander zum 68. Geburtstag
27.12. Lydia Zeiser zum 72. Geburtstag
27.12. Sigrid Fölsche zum 65. Geburtstag
28.12. Elli Wiegand zum 82. Geburtstag
28.12. Gertrud Weche zum 74. Geburtstag
29.12. Hertha Berger zum 83. Geburtstag
29.12. Johanna Scherf zum 68. Geburtstag
30.12. Trude Greiner-Adam zum 78. Geburtstag
30.12. Christa Klug zum 72. Geburtstag
31.12. Marianne Greiner-Fuchs zum 76. Geburtstag
01.01. Hugo Müller-Schmied zum 95. Geburtstag
01.01. Grete Eichhorn zum 87. Geburtstag
01.01. Ella Köhler zum 67. Geburtstag
02.01. Irmgard Bauer zum 77. Geburtstag

Geburtstage   
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Gründung Schulförderverein 
an der Regelschule in Steinach

Am 16. Oktober 2006 fand in der Gaststätte „Zum Goldenen
Anker“ die Gründungsversammlung des Schulfördervereins der
Regelschule Steinach statt.

Zum Vorstand des Schulfördervereins gehören folgende Mit-
glieder:

- Jürgen Langbein (Steinach) Vorsitzender

- Manuela Reichenbächer (Lauscha) Stellvertreter

- Annett Domogalla (Steinach) Schatzmeister

- Romy Schönfelder (Spechtsbrunn) Protokollführer

- Axel Greiner (Steinach) Beisitzer

- Werner Leib (Steinach) Revision

- Karina Ryll (Lauscha) Revision

Der Schulförderverein möchte die Bildungs- und Erziehungs-
arbeit an der Regelschule in Steinach aktiv unterstützen. Dazu
gehört unter anderem auch die Organisation von Veranstaltungen
und Projekten, wie auch die finanzielle Unterstützung bei der
Bereitstellung von Lernmitteln sowie kleinere Werterhaltungs-
maßnahmen an der Schule, um die Lernbedingungen zu ver-
bessern.

Die Mitglieder des Vorstandes würden sich freuen, wenn viele
Eltern und Einwohner des Einzugsgebietes der Regelschule
Steinach diese Aktivitäten unterstützen.

Gerade in der heutigen Zeit, in der die finanziellen Mittel seitens
Bund, Länder und Kommunen immer knapper werden, ist auch
ein größeres Engagement aller Beteiligten zur Unterstützung der
Schulen erforderlich.

Sobald der Eintrag des Schulfördervereins in das Vereinsregister
erfolgt ist, werden wir aktiv mit unserer Arbeit beginnen. 

Wer lnteresse an einer Mitgliedschaft im Schulförderverein
der Regelschule Steinach hat, erhält nähere Informationen bei

Herrn Jürgen Langbein 
Telefon 03 67 62/ 3 07 89 

oder im Sekretariat der 

Regelschule Steinach
Telefon 03 67 62/ 3 24 21.

Allen Bürgern unserer Stadt wünschen wir 
eine besinnliche Adventszeit, fröhliche Weihnachten 

und ein gesundes Jahr 2007.

Der Vorstand

Schulförderverein der RS Steinach

Nutzen Sie Ihre

Lauschaer Zeitung
auch kostengünstig für private Danksagungen und Mitteilungen

bei Festlichkeiten und Höhepunkten im persönlichen Leben!

Grundschule Lauscha

Anmeldung zum Schulbesuch 
für das Schuljahr 2007/2008

Die Anmeldung zum Schulbesuch für das Schuljahr 2007/2008
erfolgt

am Mittwoch, dem 13. Dezember 2006 

von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr

in der Grundschule Lauscha
Kirchstraße 45.

Alle Kinder, die bis einschließlich 1. August 2007 sechs Jahre alt
werden, sind in der Grundschule anzumelden. Kinder, die am
30. Juni mindestens fünf Jahre als sind, können angemeldet wer-
den.

Bei der Anmeldung sind die Geburtsurkunde oder das Familien-
stammbuch vorzulegen. Zurückgestellte Kinder des Vorjahres
müssen erneut angemeldet werden.

K. Reißenberger
Grundschulleiterin

Information des DRK

Information des Deutschen Roten Kreuzes 
an die Blutspender

Das Jahr 2007 bringt in Sachen Blutspende einige Veränderungen
mit sich, worüber wir Sie, sehr geehrte Blutspender der Stadt
Lauscha und Umgebung, informieren möchten.

Alle DRK-Kreisverbände des DRK-Landesverbandes Thüringen
arbeiten ab dem neuen Jahr nicht mehr mit dem ITM Suhl zusam-
men, sondern führen künftig die Blutspende gemeinsam mit dem
DRK-Blutspendedienst durch.

Einer der zahlreichen Gründe für die Trennung vom ITM ist, dass
seitens des Institutes erklärt wurde, dass man auf die weitere
Zusammenarbeit mit den DRK-Kreisverbänden verzichten kann.
Leben zu retten ist seit jeher die originäre Aufgabe des Deutschen
Roten Kreuzes, dazu zählt auch die Blutspende.

Seit Bestehen der Blutspende in Ihrer Stadt wurden die Blutspen-
der von den DRK-Kameraden der Bergwacht Lauscha, die Sie alle
kennen, versorgt und betreut. Daran wird sich auch in Zukunft
nichts ändern.

Neu ist lediglich der Abnahmeort, und zwar findet die erste Blut-
spende des Deutschen Roten Kreuzes im neuen Jahr nicht mehr in
der GrundschuIe, sondern in der Begegnungsstätte der Arbeiter-
wohlfahrt in der Obermühle statt. 

Der genaue erste Abnahmetermin wird in der nächsten Ausgabe
der „Lauschaer Zeitung“ veröffentlicht.

Für die unbürokratische Unterstützung in Sachen Blutspende
möchte sich der Vorstand des DRK Sonneberger Kreisverbandes




